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I. ALLGEMEINES 
 
 
EXEKUTIONSSACHE 

 

Betreibende Partei    vertreten durch  

FBI GmbH       Battlogg Rechtsanwalts GmbH  

Achstraße 31      Gerichtsweg 2  

6844 Altach       6780 Schruns 

 

Verpflichtete Partei      vertreten durch 

Mag. Jekaterina Czubin     Dr. Gernot Klocker, Dr. Manuela 

Schillerstraße 25a/7      Schipflinger-Klocker 

6850 Dornbirn       Marktplatz 7, 6850 Dornbirn 

        

Wegen: € 57.604,52 s.A. (Zwangsversteigerung von Liegenschaften) 

 

1. Auftrag und Zweck 

 

Die unterfertigte Sachverständige wurde vom Bezirksgericht Dornbirn zur  

GZ 25 E 2389/24f beauftragt, den Verkehrswert der 26+30/2025 Anteile, welche 

untrennbar mit Wohnungseigentum an den Wohnungen Top W 53 und Top  

W 2 verbunden sind, der Liegenschaft in EZ 11018 KG 92001 Dornbirn, mit der 

Adresse Grabenweg 3-3b, 6850 Dornbirn sachverständig festzustellen.  

 

Die bewertungsgegenständlichen 26+30/2025 Liegenschaftsanteile in  

EZ 11018 KG 92001 Dornbirn befinden sich im Eigentum der mj. Emilia 

Elisabeth Rauch.  
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Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt nach dem 

Liegenschaftsbewertungsgesetz 1992, BGBl 1992/150 und der geltenden 

ÖNORM B1802-1:2022 und den weiteren geltenden ÖNORMEN.  

 

 

2. Bewertungsstichtag 

 

Der Lokalaugenschein für das gegenständliche Objekt fand am 04.03.2025 

statt. Dieser Tag wird als Bewertungsstichtag herangezogen.  

 

Anlässlich des Lokalaugenscheines konnten alle Räumlichkeiten und 

Außenbereiche frei besichtigt werden. Somit war eine einwandfreie 

Befundaufnahme gegeben. 

 

3. Grundlagen und Unterlagen 

 

Beim Lokalaugenschein am 04.03.2025 waren anwesend: 

 

➢ Herr Dominik Brunauer, FBI Immobilien – Betreibende Partei 

➢ Herr Riepl Raphael, Mitarbeiter FBI Immobilien – Betreibende Partei 

➢ RA Dr. Gernot Klocker – Vertreter der Verpflichteten Partei 

➢ die unterfertigte SV Mag. iur. Sabine Lässer 

 

Folgende Unterlagen wurden der SV zur Verfügung gestellt bzw. von der SV 

eingeholt. Unterlagen und Recherchen sind in alphabetischer Reihenfolge 

angegeben: 

 

➢ Auftrag BG Dornbirn 

➢ Akt des Bezirksgerichtes Dornbirn zu 25 E 2389/24f 

➢ Bauakt der Stadt Dornbirn 
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➢ Bauansuchen Fa. Schwarz Energietechnik vom 27.05.2015 / Errichtung 

einer Solaranlage 

➢ Baubeschreibung Arch. DI Hans Burtscher vom 22.05.1973 

➢ Baugrundlagenbestimmung der Stadt Dornbirn vom 22.03.1973 

➢ Bescheid des Amtes der Stadt Dornbirn, Zl. III-149/Bau/73 vom 

30.07.1973 / Abbruch des Hauses 

➢ Bescheid des Amtes der Stadt Dornbirn, Zl. III-147/Bau/1973 vom 

30.08.1973 / Baubewilligung für den Neubau eines Wohnblockes 

➢ Bescheid des Amtes der Stadt Dornbirn, Zl. III-147/Bau/1973 vom 

19.10.1973 / Bewilligung von Vorarbeiten 

➢ Bescheid des Amtes der Stadt Dornbirn, Zl. III-147/Bau/1973 vom 

31.10.1973 / Aufschiebende Wirkung der Berufung gegen die 

Baubewilligung 

➢ Bescheid des Amtes der Stadt Dornbirn, Zl. III-147/Bau/1973 vom 

02.11.1973 / Abweisung Berufungsantrag 

➢ Bescheid des Amtes der Stadt Dornbirn, Zl. III-147/Bau/73 vom 

23.11.1973 / Berichtigung 

➢ Bescheid der Stadt Dornbirn, Zl. III-147/Bau/73 vom 10.11.1975 / 

Benützungsbewilligung 

➢ Bescheid der Stadt Dornbirn, Zl. d131.9-219/2015-1-8 vom 20.07.2015 / 

Anbringung einer Solaranlage 

➢ Eigene Datensammlung 

➢ Eigentümervorschreibungen der Immo Plus 

ImmobilienverwaltungsGmbH vom 01.01.2025 für Wohnung Top W 2 und 

Top W 53 

➢ Energieausweis des Gerhard Bohle vom 18.02.2022 

➢ E-Mail der Stadt Dornbirn, Stadt- und Verkehrsplanung, Philipp Bechter 

vom 03.03.2025 / Diverses 

➢ E-Mail der Immoplus ImmobilienverwaltungsGmbH vom 11.03.2025 / 

Diverses 
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➢ Flächenwidmungsplan 

➢ Festigkeitsberechnung für den Aufzug 1974 

➢ Fotodokumentation 

➢ Gewinn Mai Ausgabe 2024 

➢ Grundbuchsauszug vom 11.02.2025 

➢ Immobilienpreisspiegel 2024 

➢ Kauf- und Wohnungseigentumsvertrag vom 24.06.1974 

➢ Kaufvertrag zu TZ 385/2019 vom 19.10.2018 

➢ Mail der Stadt Dornbirn, Abgaben vom 06.03.2025 / Einheitswert und 

Grundsteuermessbetrag  

➢ Mappenblatt der Liegenschaft – Vogis Datendienst des Landes 

Vorarlberg 

➢ Nachtrag zur Parifizierung des BM Gerhard Kalb vom 11.03.1974, TZ 

3933/74 

➢ Optionsvertrag vom 15.03.1973 

➢ Orthofoto der Liegenschaft – Vogis Datendienst des Landes Vorarlberg 

➢ Parifizierung BM Gebhard Kalb zu Msch 6/74 

➢ Planunterlagen  

➢ Protokolle der Eigentümerversammlungen vom 15.05.2019, 14.06.2023 

und 07.11.2024 

➢ Recherchen Immounited  

➢ Schreiben der BWB vom 04.06.1973 / Bauvolumen Terrassenhaus 

➢ Schreiben des Arch. DI Hans Burtscher vom 18.06.1973 / Baueingabe 

Austauschpläne 

➢ Schreiben der Vorarlberger Gasgesellschaft vom 22.08.1974 / 

Ölfeuerungsanlage samt technischer Beschreibung 

➢ Stellungnahme des Amtssachverständigen der Stadt Dornbirn vom 

26.06.2015 / Anbringung einer Solaranlage 

➢ TZ 4926/2020 Streitanhängigkeit 
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➢ Fachliteratur: 

 
Heimo Kranewitter „Liegenschaftsbewertung“, Sparkassenverlag, 7. 

Überarbeitete Auflage; 

Ross-Brachmann-Holzner, „Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden 

und des Verkehrswertes von Grundstücken“, Theodor Oppermann 

Verlag, 28. Auflage; 

Immobilienpreisspiegel 2024 Wirtschaftskammer Österreich, 

Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, Wien 

Johannes Stabentheiner, „Das Liegenschaftsbewertungs-Gesetz“, Manz 

Verlag, 1992 

Gewinn Mai Ausgabe 2024, Wirtschaftsmagazin  

Franz Josef Seiser, Franz Kainz, „Der Wert von Immobilien“, Seiser + 

Seiser Immobilien Consulting GmbH, 1. Auflage, 2011 

ÖNORM B 1802 

Christoph Kothbauer/Markus Reithofer „Liegenschaftsbewertungsgesetz 

– Praxiskommentar“ Teil I und Teil II, Linde Verlag Ges.m.b.H., 2010 

Stumpe Tillmann „Versteigerung und Wertermittlung – Zwangs-, 

Teilungs-, Nachlassversteigerungen und Versteigerungen nach § 19 

WEG, Arbeitshilfen für die Praxis“, 2. Auflage, Bundesanzeiger Verlag 

GmbH, 2014  

Gabriela Bobka „Spezialimmobilien von A-Z Bewertung, Modelle, 

Benchmarks und Beispiele“, 2. Auflage, Bundesanzeiger Verlag GmbH, 

2014 

➢ Langjährige Erfahrung der gefertigten SV auf dem Gebiet der Vermittlung 

des Verkaufes/Kaufes von Liegenschaften in Tirol und Vorarlberg 

 

Die in das Gutachten eingefügten Fotos wurden am Tag der Besichtigung, dem 

04.03.2025, aufgenommen. 
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4. Erklärung der Sachverständigen 

 

Die unterfertigte Sachverständige erklärt sich fremd zu den Parteien und gibt in 

Erinnerung an ihren abgelegten Sachverständigeneid nachstehendes, nach 

bestem Wissen und Gewissen ausgearbeitetes Gutachten ab. 

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um kein bautechnisches 

Gutachten handelt. Weiters finden steuerliche Überlegungen der Eigentümer 

keinen Niederschlag im Gutachten. 

 

Die unterfertigte Sachverständige haftet nicht für unrichtige bzw. unvollständige 

Angaben im Grundbuch, hier wird auf das Publizitätsprinzip des öffentlichen 

Grundbuches verwiesen. Von der Sachverständigen kann keine Stellungnahme 

bezüglich der Grundgrenzen bzw. der Grenzabstände gegeben werden. Dazu 

ist ein Sachverständiger aus dem Vermessungswesen beizuziehen.  

Es wurden keine Baustoff- und Bauteilprüfungen sowie Bodenuntersuchungen 

vorgenommen, weiters keine Funktionsprüfungen haustechnischer oder 

sonstiger Anlagen (Heizung-, Elektro- und Sanitäreinrichtungen) sowie der 

Dachhaut durchgeführt.  

Weiters wird festgehalten, dass die Liegenschaft nicht auf den Verlauf etwaiger 

im Erdreich verlegter Versorgungs- bzw. Entsorgungsleitungen oder sonstiger 

Leitungen oder Kontaminierung untersucht wurde. 

 

Mündliche Angaben vom Auftraggeber bzw. von den Parteien werden ins 

Gutachten aufgenommen und deren Richtigkeit unterstellt. Beurteilt werden 

können nur Gegebenheiten, wie sie sich am Besichtigungstag darstellen. 

Unzulänglichkeiten, welche nur bei einem längeren Bewohnen des Objektes 

feststellbar sind, können ins Gutachten nicht einfließen. 

Die Verfasserin erklärt, dass sie für Fehler, welche auf unrichtige bzw. 

unvollständig übergebene Unterlagen zurückzuführen sind, keine 

Verantwortung übernehmen kann.  
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Die übergebenen Bestandspläne wurden auf Plausibilität, jedoch nicht auf 

Maßgenauigkeit überprüft, da dies einer Neuaufnahme des Bestandes 

gleichgekommen und somit weit über den Rahmen des Auftrages 

hinausgegangen wäre. 

 

Alle Unterlagen und Bescheide, sowie eine Fotodokumentation befinden sich 

im Gutachten bzw. im Anhang, wobei kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht.  

 

Rechte und Belastungen sind dem beiliegenden Grundbuchsauszug zu 

entnehmen. Vorkaufs- und Wiederkaufsrechte, Belastungs- und 

Veräußerungsverbote finden keine Berücksichtigung bei der Bewertung. 

 

Elektrotechnikverordnung: 

 

Weiters gilt es für einen Erwerber, der die gegenständliche Wohnung erwerben 

und vermieten möchte, die Elektrik zu prüfen, da technisch veraltete 

Elektroinstallationen nicht mehr zulässig sind.  

 

Die Elektrotechnikverordnung 2020 (BGBl II Nr 308/2020) besagt laut § 7: 

§ 7. Bei Vermietung einer Wohnung gemäß § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 12. November 1981 

über das Mietrecht, BGBl. Nr. 520/1981, in der Fassung BGBl I Nr. 58/2018, ist sicherzustellen, dass die 

elektrische Anlage der Wohnung den Bestimmungen des ETG 1992 entspricht; bei Anlagen, die in 

Steckdosenstromkreisen über keinen zusätzlichen Schutz (Zusatzschutz) gemäß § 2 Abs. 2 verfügen, ist, 

unbeschadet des vorhandenen Anlagenzustandes, der Schutz von Personen in der elektrischen Anlage durch den 

Einbau mindestens eines Fehlerstrom-Schutzschalters mit einem Nennfehlerstrom von nicht 

mehr als 30 mA unmittelbar vor den in der Wohnung befindlichen Leitungsschutzeinrichtungen, 

sicherzustellen. Liegt hierüber keine geeignete Dokumentation vor, so kann die Mieterin bzw. der Mieter 

der Wohnung nicht davon ausgehen, dass die elektrische Anlage diesen Anforderungen entspricht. 

 

Der SV liegt ein Energieausweis des Gerhard Bohle vom 18.02.2022 vor. 
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Erläuterung zur Genauigkeit von Bewertungsgutachten: 

 

Die Bewertung einer Liegenschaft bzw. eines Hausanteils nach den gesetzlich 

anerkannten Wertermittlungsverfahren stellt keine in allen Teilen mathematisch 

überprüfbare Vorgehensweise dar. 

Einige Kennzahlen zur Liegenschaft bzw. zum Hausanteil sind eindeutig, 

beispielsweise Grundstücksgröße, Nutzfläche, Baualter u. ä. Andere beinhalten 

bereits eine Wertung oder stellen eine Annahme dar. Dazu gehören 

beispielsweise der aus Vergleichspreisen abgeleitete Bodenwert bzw. 

Wertansatz für eine Wohnung, die Beurteilung des Bauzustandes, die Annahme 

der technischen/wirtschaftlichen Lebensdauer und die davon abgeleitete 

Restnutzungsdauer. 

Grundsätzlich bewegt sich der Wert jeder Liegenschaft bzw. jedes Hausanteils 

in einer Bandbreite, wobei diese Bandbreite erfahrungsgemäß mit +/- 15 % zum 

nachstehend ermittelten Verkehrswert anzusetzen ist.  

 

In diesem Sinne und auch unter Verweis auf die ÖNORM B 1802, 3.3, ist der 

AG darauf hinzuweisen, dass der nachstehend ermittelte Verkehrswert nicht 

jederzeit, besonders kurzfristig, am Markt realisierbar sein muss. 

 

Preisbasis: 

 

Es wird davon ausgegangen, dass die Immobilie unter Anwendung der 

Umsatzsteuerbefreiung nach UStG veräußert wird und keine Option der 

Verkäuferin auf Regebesteuerung erfolgt.  

Für den Fall, dass die Verkäuferin den Liegenschaftsumsatz steuerpflichtig 

behandelt, so ist die Umsatzsteuer dem ermittelten Wert hinzuzurechnen. 
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II. BEFUND UND GUTACHTEN 
 

1.  Grundbuchsstand  
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2. Liegenschaftsbeschreibung 

 

2.1. Grundstücksbeschreibung 
 

Die Liegenschaft auf GST .1845, .2868, 8515/2, 8515/3 und 8517/2 vorgetragen 

in EZ 11018 KG 92001 Dornbirn, mit dem darauf befindlichen Wohn- und 

Geschäftshaus befindet sich in zentraler Lage in der Stadt Dornbirn am 

Grabenweg, Nähe Bahnhof im Kreuzungsbereich Franz-Michael-Felder-

Straße. In unmittelbarer Umgebung befinden sich weitere Wohnhäuser und 

gewerbliche Immobilien. Die Liegenschaft ist auch im Winter ständig besonnt, 

die Zufahrt zur Liegenschaft ist durch das öffentliche Straßennetz das ganze 

Jahr über gewährleistet. Die Lage kann als zentrale Stadtlage angesehen 

werden. 
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2.2. Maße, Form und Topographie 
 

Die Liegenschaft hat eine unregelmäßige L-Form als Grundriss. Gemäß 

Grundbuchsauszug verfügt GST .1845, .2868, 8515/2, 8515/3 und 8517/2 über 

eine Fläche von 1.927,00 m². 

 

 



 
 

EZ 11018 KG 92001 Dornbirn, Top W 2 und Top W 53 
Grabenweg 3-3b, 6850 Dornbirn zu 25 E 2389/24f BG Dornbirn 

 

 

 Mag. iur. Sabine Lässer Seite 16 
 

 

2.3. Flächenwidmung 
 

Gemäß Flächenwidmungsplan Vogis Maps des Landes Vorarlberg sind die  

GST .1845, .2868, 8515/2, 8515/3 und 8517/2, vorgetragen in EZ 11018  

KG 92001 Dornbirn als „Baufläche Mischgebiet“ gewidmet.  

Gemäß § 14 Abs. 4 des Vorarlberger Raumplanungsgesetzes in der gültigen 

Fassung: Mischgebiete sind Gebiete, in denen Wohngebäude und sonstige Gebäude und Anlagen 

zulässig sind, die das Wohnen nicht wesentlich stören. In Mischgebieten können Zonen festgelegt 

werden, in denen Gebäude und Anlagen für land- und forstwirtschaftliche Zwecke errichtet werden 

dürfen. 
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2.4. Solarpotenzial und Besonnung 
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2.5. Gefahrenzone  
 

Die Liegenschaft mit GST .1845, .2868, 8515/2, 8515/3 und 8517/2, 

vorgetragen in EZ 11018 KG 92001 Dornbirn liegt in keiner Gefahrenzone.  
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2.6. Hora-Pass, Gefährdung von Naturgefahren 
 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft schätzt für die 

Liegenschaft mit GST .1845, .2868, 8515/2, 8515/3 und 8517/2, vorgetragen in 

EZ 11018 KG 92001 eine Gefährdung von Naturgefahren wie folgt dargestellt 

ein: 
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2.7.  Verdachtsflächenkataster  
 

Die Liegenschaft mit GST.1845, .2868, 8515/2, 8515/3 und 8517/2 vorgetragen 

in EZ 11018 KG 92001 Dornbirn ist nicht im Verdachtsflächenkataster oder 

Altlastenatlas eingetragen.  
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2.8. Kaminkehrer 
 

Der SV liegen keine aktuellen Befunde vor. 

 

2.9. Ver- und Entsorgung 
 

Die Liegenschaft ist an die öffentliche Wasser- und Stromversorgung 

angeschlossen. Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch Anschluss an den 

öffentlichen Kanal. Strom- und Gasversorgung sind gem. Vorarlberger 

Energienetze GmbH gegeben. Elektrischer Strom ist in allen Räumen 

eingeleitet.  

 

2.10. Verkehrsverhältnisse 
 

Das gegenständliche Grundstück liegt im Bezirk Dornbirn im Stadtzentrum von 

Dornbirn am Grabenweg. Das Objekt befindet sich nahe zu den 

infrastrukturellen Einrichtungen wie Kindergarten, Volksschule und Geschäften 

des täglichen Bedarfes und somit im ortsüblichen und zumutbaren Bereich. 

Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel ist ebenfalls gegeben. 

 

3. Beschreibung des Objektes 

 

3.1. Allgemeines  
 

Das gegenständliche Wohn- und Geschäftsgebäude wurde im Jahr 1973 

errichtet und umfasst: 

• Ein Kellergeschoss 

• Ein Erdgeschoss 

• Drei Obergeschosse 

 

Baubewilligungsverfahren 

Erteilung und Berichtigung der Baubewilligung (1973) 
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• Am 30.08.1973 wurde mit Bescheid des Amtes der Stadt Dornbirn (Zl. III-

147/Bau/1973) die Baubewilligung für den Neubau eines Wohnblocks 

erteilt. 

• Diese Baubewilligung wurde mit Bescheid (Zl. III-147/Bau/73) berichtigt. 

Zurückweisung von Berufungen (1973) 

• Am 31.10.1973 wurde der Antrag der Berufungswerberin auf 

selbstständige Ausschließung der aufschiebenden Wirkung der Berufung 

gegen die Baubewilligung als unbegründet zurückgewiesen (Bescheid Zl. 

III-147/Bau/1973). 

• Am 02.11.1973 wurde die Berufung gegen die Baubewilligung endgültig 

zurückgewiesen (Bescheid Zl. III-147/Bau/1973). 

Wohnungseigentum und Parifizierung 

• Mit der Parifizierung durch BM Gebhard Kalb (Msch 6/74) im Jahr 1974 

wurde Wohnungseigentum begründet. 

• Ein Nachtrag zur Parifizierung vom 11.03.1974 führte zur Änderung und 

Aufteilung der Wohnung Top W 3 (Erdgeschoss):  

o 2-Zimmer-Wohnung mit 62/2025 Anteilen 

o Appartement-Wohnung Top W 53 mit 26/2025 Anteilen 

Erteilung der Benützungsbewilligung (1975) 

• Am 10.11.1975 wurde die Benützungsbewilligung für das Wohn- und 

Geschäftshaus mit Bescheid (Zl. III-147/Bau/73) erteilt. 

Weitere Baumaßnahmen 

• Am 20.07.2015 wurde mit Bescheid (Zl. d.131.9-2019/2015-1-8) die 

Anbringung einer Solaranlage genehmigt. 

 

Baubeschreibung des Arch. DI Hans Burtscher vom 22.05.1973: 

 

Baugrundlagen:  a. Unser Ansuchen vom 15.3.73 und die Stellungnahme des 

Amtes der Stadt Dornbirn vom 22.3.73  
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 b. Die grundbücherlich festgelegte Vereinbarung zwischen 

den seinerzeitigen Eigentümern Alois Drexel u. Lugen Raab, 

wonach Ersterer für die Zustimmung zur Errichtung eines 

Flugdaches an der Grenze das Gegenrecht erhält, dort 

ebenfalls bis an die Grenze zu bauen.  

Bausituation:  Das Baugrundstück ist horizontal und bedingt durch seine 

Form eine Eck-Lösung. 

Baugestaltung:  Baukörper mit E + 4 im Eckbereich und terrassenförmiger 

Abstufung zur Fr. M. Felderstrasse bzw. zur GP. 8515/4 

(Bahnseite!)  

Bauprogramm: 10 Büroräume im EG, in Raumverband.  

 3 Ap.  

 3 2-Zi- Wohnungen  

 2 3-Zi- Wohnungen  

 11 4-Zi- Wohnungen  

 Der Großteil der Wohneinheiten ist mit Dachterrassen bzw. 

Balkonen ausgestattet.  

 Eine Raumverschiebung im vorgesehenen Raum-Programm 

entsprechend der Käuferwünsche ist möglich.  

 Die Geschosse werden über 3 Treppenanlagen und 2 

Personenaufzüge erschlossen.  

Maße der baulichen Nutzung:  Bruttogeschossfläche  2215 m² = 1,14 

   Baugrundfläche   1927 m² 

Grünflächen + Kinder-  erforderlich 7x22,18 =      ca. 155,00 m² 

Spielflächen:     10x22,18 =      ca. 220,00 m² 

        375,00 m² 

 ausgewiesen.  

 Baugrundfläche           1.927,00 m² 

 verbaute Fläche 

 einschl. Abstellflächen + 
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   Hofeinfahrt         - 1.318,00 m² 

 Grün- und Kinderspielfläche           609,00 m² 

PKW-Einstell- u.  erforderlich 

Abstellflächen: Einstellfl.   16x22,18 =   352,00 m² 

   Abstellfl.   4x22,18 =      88,00 m² 

          440,00 m² 

   ausgewiesen 

   Einstellfl.      198,50 m² 

   Abstellfl. straßenseitig    188,50 m² 

   hofseitig        30,00 m² 

          417,00 m² 

Abstandsflächen: Die Abstandsflächen sind wie folgt errechnet: 

   Fassadenflächen mit Fenster 

   2x2,72 =  (5,44-0,90) x 0,9 =    4,08 

   3x2,72 =  (8,16-0,90) x 0,9 =    6,57 

   4x2,72 =  (10,88-0,90) x 0,9 =   8,98 

   5x2,72 =  (13,60-0,90) x 0,9 =  11,43 

   Die Abstandsflächen sind im Plan Nr. 73-08 ausgewiesen.  

Techn. Einrichtung: Zentrale Heizungsanlage mit Ölfeuerung. Die 

Möglichkeiten für umweltfreundliche Gasheizung werden 

geprüft.  

 2 Personenaufzüge für jeweils 3 Personen. 

Baukonstruktion: St-Beton-Stützen mit Flachdach.  

 Wohnungstrennwände in 25 cm Vollsteinen 

 oder 30 cm Hohlsteinen oder doppelschaligen Gipsdielen 

 7 bzw. 10 cm.  

 Wärme und Schalldämmung entsprechend den 

einschlägigen Ö-Normen. 

 Flachdächer in Bitumen-Presskieseindeckung mit inneren 

Entwässerungen.  
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Baudurchführung: Sämtliche Arbeiten werden gemäß den baubehördlichen 

Vorschriften an konzessionierte Unternehmungen vergeben. 

Aussenwände Leichtbau-/Mauerwerks-/Stahlbetonwände 

Decken Stahlbeton 

Dach Flachdach 

Fenster Kunsstofffenster 2-fach verglast 

Türen Holzfuttertüren 

Heizung Ölheizung, Warmwasser über Solaranlage 

Für die anschließende Berechnung zieht die SV die Nutzflächen aus den 

vorhandenen Unterlagen und dem beiliegendem Nutzwertgutachten heran. 

Eine Überprüfung der Flächen fand durch die SV nicht statt, daher handelt es 

sich um keine verbindliche Angabe. 

W Top 2 – App. im EG gelegen – Fläche gem. Nutzwertgutachten: 

Wohnen/Schlafen/Kochen 23,09 m² 

Bad mit WC/DU    2,25 m² 

Gesamtnutzfläche 25,34 m² 

W Top 53 – App. im EG gelegen – Fläche gem. Nutwertgutachten: 

Wohnen/Schlafen/Kochen 18,54 m² 

Bad mit WC/DU    2,25 m² 

Gesamtnutzfläche 20,79 m² 

Im Nutzwertgutachten sind keine Kellerabteile den Wohnungen zugeordnet. 

Beim Lokalaugenschein wurden der SV zwei Kellerabteile gezeigt, die von den 

jeweiligen Wohnungseigentümern genutzt werden können. Weitere schriftliche 
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Unterlagen, wie eine Benützungsvereinbarung etc. liegen der SV nicht vor. Die 

Kellerabteile werden daher bei der Bewertung nicht berücksichtigt. 

 

3.2. Zustand - Ausstattung 

 

Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft mit dem darauf befindlichen 

Wohn- und Geschäftshaus weist einem dem Alter entsprechenden Zustand auf. 

Die Außenanlagen und die Zugangssituation waren sauber und gepflegt. Die 

bewertungsgegenständlichen Wohnungen selbst befanden sich beim 

Lokalaugenschein in gebrauchtem Zustand bzw. entsprechen diese ebenfalls 

dem Zustand des Baualters. Beide Wohnungen weisen innen allerdings 

teilweise Renovierungsbedarf auf. Die Elektrik und die Sanitärinstallationen sind 

nicht auf dem neuesten technischen Stand und Standard.  

Die SV verweist bezüglich anstehender Sanierungen auf die Unterlagen und 

Ausführungen der Hausverwaltung und die Fotodokumentation. 

 

Top W 2 – Wohneinheit im EG situiert: 

 

Wohnen/Schlafen/Kochen:  Bodenbeläge: Holzparkett 

      Wände: Tapeten 

      Decken: geweißelt 

Bad/WC     Bodenbeläge: Fliesen 

      Wände: Fliesen raumhoch 

      Decke: geweißelt 

 

Top W 53 – Wohneinheit im EG situiert 

 

Wohnen/Schlafen/Kochen  Bodenbelag: Laminat 

      Wände: Tapete, weiß 

      Decke: geweißelt 
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Bad/WC     Bodenbelag: Fliesen 

      Wände: teilw. Fliesen 

      Decke: geweißelt 

 

3.3. Informationen der Hausverwaltung 
 

Von der zuständigen Hausverwaltung, der Immoplus 

ImmobilienverwaltungsGmbH wurden der SV nachstehende Informationen 

aufgrund der übermittelten Fragen mitgeteilt: 

 

Aktueller BK/HK Vorschreibung: Wohnung Top W 2  € 155,07 

 Wohnung Top W 53  € 114,39 

Rücklagenstand Wird Ende 2024 zwischen € 18.000,00 und € 20.000,00 

liegen. Siehe Protokoll Sanierung 2024. 

Erfolgte Sanierungen der letzten 5-10 Jahre:  Hauptdach mit 

Zusatzisolierung, diverse Terrassen, zwei Gangfenster. 

Geplante Sanierungen (durch Rücklagen gedeckt): Die Heizkesselerneuerung 

wird so lange hinausgezögert bis es ein Defekt 

unumgänglich macht. Umstellung auf Erdgas. Aktuell 

wird die Fernwärme nicht gewünscht. Die Finanzierung 

könnte aus dem RGF genommen werden, jedoch dann 

ist der RF wieder auf null. Die großen Investitionen sind 

die Fenster und Jalousien. Hier liegen noch keine 

Kosten vor. 

Art der Heizung: derzeit eine Ölheizung, bei Austausch ist eine 

Umstellung auf Gas geplant. Der Anschluss ist 

vorhanden.  

Gibt es eine abweichende Aufteilung der BK/HK: NEIN 
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3.4. Zubehör 
 

Zubehör Wohneinheit Top W 2: 

Aufgrund des Alters und Zustandes der Küche erfolgt kein Wertansatz.  

 

Zubehör Wohneinheit Top W 53: 

Top 53 verfügt über kein Zubehör, da es über keine Einbauküche etc. verfügt.  

 

3.5. Nutzung - Mietverhältnisse 
 

Wohneinheit Top W 2: 

Bewertungsgegenständliche Wohnung Top W 2 ist derzeit nach Angaben des 

Rechtsvertreters der Verpflichteten Partei, Dr. Klocker, vermietet. Der SV wurde 

von Dr. Klocker ein Mietvertrag übermittelt. Der Mietvertrag ist von keiner Partei 

unterfertigt. 

Die SV fügt auszugsweise in Kursivschrift den MV ein und beschränkt sich auf 

die Abschnitte zu Beginn und die Dauer des MV und den Mietzins. Der gesamte 

MV ist im Anhang beigefügt.  

Mietbeginn und Ende des Mietverhältnisses weisen dasselbe Datum auf.  

Letztendlich handelt es sich bei der Frage der Auslegung des Mietverhältnisses 

um eine Rechtsfrage welche von der SV nicht zu beantworten ist. 

 

Das Mietverhältnis beginnt am 01.04.2024, wird befristet auf 3 Jahre abgeschlossen und 
endet sohin am 01.04.2024, ohne dass es einer weiteren Kündigung bedarf. Der Mieter ist 
berechtigt, nach Ablauf eines Jahres das Mietverhältnis gemäß § 29 Abs 2 MRG jeweils zum 
Monatsletzten gerichtlich oder schriftlich unter Einhaltung einer dreimonatigen 
Kündigungsfrist zu kündigen. 
 
Eine Kündigung seitens des Vermieters ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
gemäß § 30 MRG möglich. Die Parteien vereinbaren gemäß § 30 Abs 2 Z 13 MRG als für 
den Vermieter wichtiger und bedeutsamer Kündigungsgrund insbesondere: 

 
• die Nichtleistung des Mietzinses (qualitativer Zahlungsverzug);  
• das Vorliegen eines Eigenbedarfs des Vermieters; 

 

3. Mietzins und Zahlungsmodalitäten 
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3.1. Der Mietzins ist wie folgt zusammengestellt: 

➢ Hauptmietzins                                                                         EUR 486,53 

➢ anteilige Betriebskosten                                                               EUR 59,25 

➢ Heiz- und Warmwasserkosten                                                     EUR 65,00 

 

➢ Insgesamt EUR 610,78 

 

Wohneinheit Top W 53: 

Die Wohnung Top W 53 ist nach Angaben der Betreibenden Partei bestandsfrei. 

 

3.6. Fotodokumentation  
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Wohnung Top W 2 
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Wohnung Top W 53 
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Stiegenhaus – Keller  
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III. BEWERTUNG 

 

1. Auswahl der Verfahren 

 

Im Liegenschaftsbewertungsgesetz 1992 i.d.g.F. ist als Verkehrswert jener 

Wert anzusetzen, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im 

redlichen Geschäftsverkehr erzielt werden kann. Bei der Ermittlung sind alle 

tatsächlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Umstände, die den Preis 

beeinflussen, zu berücksichtigen. Die besondere Vorliebe und andere ideelle 

Wertzumessungen einzelner Personen haben bei der Ermittlung des 

Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben, ebenso Bindungen 

verwandtschaftlicher oder sonstiger Art zwischen den Vertragsparteien, 

dringende Gründe eines alsbaldigen Vertragsabschlusses sowie eventuell 

mangelnde Bemühungen in Verwertungsangelegenheiten. Das 

Liegenschaftsbewertungsgesetz stellt einen Rahmen dar, innerhalb dessen 

sich der Sachverständige unter Berücksichtigung des jeweiligen Standes der 

Wissenschaft zu bewegen hat. 

 

Zu den derzeit wissenschaftlich allgemein anerkannten 

Wertermittlungsmethoden gehören vor allem: 

 

§ 4 LBG: Vergleichsverfahren 

§ 5 LBG: Ertragswertverfahren 

§ 6 LBG: Sachwertverfahren 

 

Die Auswahl des Verfahrens, auch die Verknüpfung mehrerer verschiedener 

Wertermittlungsmethoden, obliegt dem Sachverständigen und ist von diesem 

zu begründen. Rechte und Lasten, die mit der zu bewertenden Sache 

verbunden sind und deren Wert beeinflussen, sind in der Bewertung 

entsprechend zu berücksichtigen. 
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Die oben angeführten Wertermittlungsverfahren werden wie folgt kurz 

beschrieben und entsprechen dem aktuellen Gesetzestext (daher in 

Kursivschrift zur Kennzeichnung des Gesetzestextes). 

 

2. Verfahren 

 

2.1. § 7 LBG Wahl des Wertermittlungsverfahrens 
 

(1) Soweit das Gericht oder die Verwaltungsbehörde nichts anderes anordnen, hat der 
Sachverständige das Wertermittlungsverfahren auszuwählen. Er hat dabei den jeweiligen 
Stand der Wissenschaft und die im redlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten 
zu beachten. Aus dem Ergebnis des gewählten Verfahrens ist der Wert unter Berücksichtigung 
der Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr zu ermitteln. 
 

(2) Sind für die Bewertung mehrere Wertermittlungsverfahren anzuwenden (§ 3 Abs. 2), so ist 
aus deren Ergebnissen der Wert unter Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen 
Geschäftsverkehr zu ermitteln. 
 

2.2. § 4 LBG Vergleichswertverfahren 
 

(1) Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich erzielten 
Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sachen sind 
solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend mit der zu 
bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und geänderte 
Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert durch Zu- oder 
Abschläge zu berücksichtigen. 
 

(2) Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr in 
zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit sie 
vor oder nach dem Stichtag vereinbart wurden, sind sie entsprechend den 
Preisschwankungen im redlichen Geschäftsverkehr des betreffenden Gebietes auf- oder 
abzuwerten. 
 

(3) Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, dass sie durch ungewöhnliche Verhältnisse oder 
persönliche Umstände der Vertragsteile beeinflusst wurden, dürfen zum Vergleich nur 
herangezogen werden, wenn der Einfluss dieser Verhältnisse und Umstände wertmäßig 
erfasst werden kann und die Kaufpreise entsprechend berichtigt werden. 
 

2.3. § 5 LBG Ertragswertverfahren 
 

(1) Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit nach 
dem Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrages zum angemessenen 
Zinssatz und entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln 
(Ertragswert). 
 

(2) Hiebei ist von jenen Erträgen auszugehen, die aus der Bewirtschaftung der Sache 
tatsächlich erzielt wurden (Rohertrag). Durch Abzug des tatsächlichen Aufwands für Betrieb, 
Instandhaltung und Verwaltung der Sache (Bewirtschaftungsaufwands) und der Abschreibung 
vom Rohertrag errechnet sich der Reinertrag; die Abschreibung ist nur abzuziehen, soweit sie 
nicht bereits bei der Kapitalisierung berücksichtigt wurde. 
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Bei der Ermittlung des Reinertrages ist überdies auf das Ausfallwagnis und auf allfällige 
Liquidationserlöse und Liquidationskosten Bedacht zu nehmen. 
 
(3) Sind die tatsächlich erzielten Erträge in Ermangelung von Aufzeichnungen nicht erfassbar 
oder weichen sie von den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache erzielbaren 
Erträgen ab, so ist von jenen Erträgen, die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache 
nachhaltig hätten erzielt werden können, und dem bei einer solchen Bewirtschaftung 
entstehenden Aufwand auszugehen; dafür können insbesondere Erträge vergleichbarer 
Sachen oder allgemein anerkannte statistische Daten, herangezogen werden, z.B. 
Immobilienpreisspiegel, Bundesinnung der Immobilien- und Vermögenstreuhänder etc.. Diese 
statistischen Daten werden mit den persönlichen Erfahrungen sowie der Sachkunde des 
Sachverständigen verglichen und daraus die fiktiven Mieten abgeleitet. 
 

(4) Der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes richtet sich nach der bei Sachen dieser Art 
üblicherweise erzielbaren Kapitalverzinsung. 
 

2.4. § 6 LBG – Sachwertverfahren 
 
(1) Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch Zusammenzählung des Bodenwertes, 
des Bauwertes und des Wertes sonstiger Bestandteile sowie gegebenenfalls des Zubehörs 
der Sache zu ermitteln (Sachwert). 
 

(2) Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch Heranziehung von Kaufpreisen 
vergleichbarer unbebauter und unbestockter Liegenschaften zu ermitteln. Wertänderungen, 
die sich demgegenüber aus der Bebauung oder Bestockung der zu bewertenden Liegenschaft 
oder deren Zugehörigkeit zu einem Liegenschaftsverband ergeben, sind gesondert zu 
berücksichtigen. 
 

(3) Der Bauwert ist die Summe der Werte der baulichen Anlagen. Bei seiner Ermittlung ist in 
der Regel vom Herstellungswert auszugehen und von diesem die technische und 
wirtschaftliche Wertminderung abzuziehen. Sonstige Wertänderungen und sonstige 
wertbeeinflussende Umstände, wie etwa Lage der Liegenschaft, baurechtliche oder andere 
öffentlich rechtliche Beschränkungen sowie erhebliche Abweichungen von den üblichen 
Baukosten, sind gesondert zu berücksichtigen. 
 
 

2.5. Verkehrswert 
 

Wird nur ein Wertermittlungsverfahren angewendet, so ist dieser Wert jeweils 

als Verkehrswert heranzuziehen und zu betrachten. Wird der Verkehrswert aus 

mehreren Wertermittlungsverfahren abgeleitet, so ist dieser auf die Verhältnisse 

im redlichen Geschäftsverkehr abzustimmen.  

Die Sachverständige hat unter Einsatz ihres Fachwissens und ihrer beruflichen 

Erfahrung, besonders ihrer Kenntnis der Marktlage diesen Verkehrswert dem 

einen oder anderen ausgewiesenen Zwischenwert (Sach- oder Ertragswert) 

anzunähern. 
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Laut § 7 LBG hat der Sachverständige das rein kalkulatorische – errechnete 

Ergebnis vor dem Hintergrund der ihm bekannten Marktverhältnisse zu 

betrachten und eventuell sogar nach oben oder unten zu berichtigen und 

anzupassen. 

Im gegenständlichen Fall wird rechnerisch das Sachwertverfahren und das 

Ertragswertverfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes herangezogen. 

 

3. Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren 

 

3.1.  Bodenwert  
 

Gemäß GB-Stand weist die Liegenschaft EZ 11018 KG 92001 Dornbirn mit 

GST .1845, .2868, 8515/2, 8515/3 und 8517/2 eine Grundstücksfläche von 

1.927,00 m² auf.  

 

Die Lage zu Wohnzwecken kann als gute Stadtlage angesehen werden. 

Grundstücksverkäufe sind immer abhängig von der Lage, Größe des 

Grundstückes und insbesondere von den Bebauungsmöglichkeiten. Ausreißer 

im Preis nach oben oder unten werden bei der Bewertung nicht berücksichtigt. 

 

Im Immobilienpreisspiegel 2024 der WKO (2025 ist noch nicht erschienen): 

liegen die Preise für freistehende Baugrundstücke (600-800 m²) im Bezirk 

Dornbirn in mäßiger Wohnlage bei rund € 554,77 / m², in normaler Wohnlage 

bei rund € 747,61 / m², in guter Wohnlage bei rund € 905,28 / m², in sehr guter 

Wohnlage bei rund € 1.113,44 / m². 

 

Gemäß dem Wirtschaftsmagazin Gewinn 2024, Mai-Ausgabe (Ausgabe 2025 

ist noch nicht erschienen): liegen die Preise für das Gebiet Dornbirn 

Rohrbach/Haselstauden zwischen € 750,00 / m² und  

€ 1.100,00 / m². Tendenz gleichbleibend. 
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Die SV gibt an, dass hier Durchschnittswerte angeführt sind, es zwischen den 

Gemeinden und in den Städten je nach Stadtteil Preisunterschiede geben kann. 

Weiters gelten diese Bodenpreise für bestandfreie und unbelastete 

Liegenschaften. Die Preise werden auf 2025 adaptiert. 

Grundsätzlich darf zur Preisentwicklung im Immobilienbereich folgendes 

angemerkt werden. Bis Mitte 2022 kannten die Immobilienpreise jahrelang nur 

einen Trend und dieser ging nach oben. Mit Einführung der KIM-Verordnung, 

dem schnellen und stetigen Ansteigen der Zinsen, den daraus resultierenden 

Schwierigkeiten für Kreditfinanzierungen, der Verteuerung von Baumaterialien 

und teilweise noch Nachwirkungen von Lieferengpässen hat die Nachfrage 

nach Immobilien stark abgenommen. 

Viele Interessenten von Wohnimmobilien haben aufgrund der strengen 

Vergaberichtlinien für Kredite keine Finanzierung für den Ankauf der 

gewünschten Immobilie erhalten. 

Bauträger haben einen massiven Einbruch bis teilweise Stilltand bei Verkäufen 

von Wohnungen erfahren. Die Neubautätigkeit durch Bauträger wurde stark 

zurückgefahren. Grundstücksankäufe wurden in der Regel auf Eis gelegt, da 

meist ein Bestand an Bauland vorhanden ist/war. 

Dies hat sich auf die Grundpreise, insbesondere auch bei größeren 

Baugrundstücken, die in der Regel von Bauträgern erworben wurden und nach 

wie vor werden, massiv ausgewirkt. Der stetige Preisanstieg hat die letzten 

Jahre nicht mehr in diesem Ausmaß bis gar nicht mehr stattgefunden. 

Einen massiven Einbruch hatten und haben größere Grundstück in guten Lagen 

allerdings nicht zu verzeichnen, da das Angebot in der Regel nicht sehr groß 

ist. 
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Die SV zieht daher rechnerisch aufgrund des oben Gesagten einen 

durchschnittlichen Preis von rund € 1.100,00 / m² als Berechnungsbasis heran. 

Dies aufgrund der Lage der Liegenschaft.  

Gemäß Artikel bzgl. „gebundener Bodenwert“, „Gewichtung Sachwert zu 

Ertragswert“ des Fachbeirates der LiegenschaftsBewertungsAkademie, Graz 

2013, veröffentlicht in der Sachverständigenzeitung des Hauptverbandes der 

allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen 

Österreichs, Heft 3, 2013, wird empfohlen, einen Bebauungsabschlag nicht 

mehr in Ansatz zu bringen. Dies wurde beim Bewertungsansatz entsprechend 

berücksichtigt. 

 

Bodenwert Wohnung Top W 2 

Ermittlung Bodenwert W 2                 

Grundstück  1 927,00 m² à € 1.100,00 / m² € 2.119.700,00 

BW für Miteigentumsanteil 30 2025     € 31.402,96 

Summe Bodenwert             € 31.400,00 

 

Bodenwert Wohnung Top W 53 

Ermittlung Bodenwert W 53                 

Grundstück  1 927,00 m² à € 1.100,00 / m² € 2.119.700,00 

BW für Miteigentumsanteil 26 2025     € 27.215,90 

Summe Bodenwert             € 27.220,00 

 

3.2.  Ermittlung des Neubauwertes (Herstellungswert) 

 

Der Herstellungswert oder Neubauwert wird auf Preisbasis zum 

Bewertungsstichtag ermittelt.  

Die Richtpreise basieren auf durchschnittlichen Erfahrungswerten von 

Herstellungskosten und orientieren sich an der Nutzung des Objektes, der 

Bauweise, der Bauart und der Ausstattung sowie dem derzeitigen 

Angebotsniveau von bauausführenden Firmen.  
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Gemäß der SV-Zeitung 3/2024, Empfehlung für Herstellungskosten, Popp, 

liegen die Herstellungskosten (inkl. USt.) pro m² für das Bundesland Vorarlberg 

für das Jahr 2024, je nach Ausstattungsqualität zwischen € 3.800,00 und  

€ 5.000,00, wobei für eine normale Ausstattungsqualität ein Wert von  

€ 3.800,00, für eine gehobene Ausstattungsqualität ein Wert von € 4.100,00 und 

für eine hochwertige Ausstattungsqualität ein Wert in Höhe von € 5.000,00 

anzunehmen ist. Die SV adaptiert den Wert auf 2025.  

Neubauwert Wohnung Top W 2 

Ermittlung des Verkehrswertes im Sachwertverfahren       

Wohnung Top W 2 ca. 25,34 m² à € 4.000,00 / m² € 101.360,00 

Herstellungswert/Neubauwert               € 101.360,00 

 

Alterswertminderung: 

Es erfolgt ein Abschlag für technisch-wirtschaftliche Wertminderung. 

Das Wohnhaus weist zum Bewertungsstichtag ein Baualter von 52 Jahren auf, 

geht man vom Bescheid der Baubewilligung vom 30.08.1973 aus.  

Die angenommene Restnutzungsdauer beträgt noch ca. 38 Jahre, geht man 

von einer geschätzten Gesamtlebensdauer von ca. 90 Jahren aus, unter der 

Annahme, dass die Liegenschaft weiterhin regelmäßig gewartet wird.  

Somit ergibt sich ein Altersabschlag gemäß der linearen 

Alterswertminderungstabelle von rund 58 %. 

 

Wohnung Top W 2 

Herstellungswert/Neubauwert               € 101.360,00 

abzgl. Altersabschlag   58 %     € 58,788,80 

Gebäudezeitwert               € 42.571,20 

zzgl. Bodenwert        € 31.400,00 

Sachwert         € 73.971,20 

Sachwert rechnerisch gerundet             € 73.800,00 
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Die Ermittlung des Sachwertes ergibt somit zum Bewertungszeitpunkt der 

Liegenschaft in EZ 11018 KG 92001 Dornbirn für 30/2025 Anteile, mit welchen 

Wohnungseigentum an der Wohnung Top W 2 verbunden ist, rechnerisch einen 

Betrag von         €  73.800,00 

 

Neubauwert Wohnung Top W 53 

Ermittlung des Verkehrswertes im Sachwertverfahren       

Wohnung Top W 53 ca. 20,79 m² à € 4.000,00 / m² € 83.160,00 

Herstellungswert/Neubauwert               € 83.160,00 
 

Alterswertminderung: 

Es erfolgt ein Abschlag für technisch-wirtschaftliche Wertminderung. 

Das Wohnhaus weist zum Bewertungsstichtag ein Baualter von 52 Jahren auf, 

geht man vom Bescheid der Baubewilligung vom 30.08.1973 aus.  

Die angenommene Restnutzungsdauer beträgt noch ca. 38 Jahre, geht man 

von einer geschätzten Gesamtlebensdauer von ca. 90 Jahren aus, unter der 

Annahme, dass die Liegenschaft weiterhin regelmäßig gewartet wird.  

Somit ergibt sich ein Altersabschlag gemäß der linearen 

Alterswertminderungstabelle von rund 58 %. 

 

Wohnung Top W 53 

Herstellungswert/Neubauwert               € 83.160,00 

abzgl. Altersabschlag   58 %     € 48.232,80 

Gebäudezeitwert               € 34.927,20 

zzgl. Bodenwert        € 27.220,00 

Sachwert         € 62.147,20 

Sachwert rechnerisch gerundet             € 62.150,00 

 

Die Ermittlung des Sachwertes ergibt somit zum Bewertungszeitpunkt der 

Liegenschaft in EZ 11018 KG 92001 Dornbirn für 26/2025 Anteile, mit welchen 

Wohnungseigentum an der Wohnung Top W 53 verbunden ist, rechnerisch 

einen Betrag von         €  62.150,00 
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4. Verkehrswertermittlung im Ertragswertverfahren  

 

Die SV wählt weiters das Ertragswertverfahren, da die Wohnungen derzeit 

vermietet sind und in erster Linie als Renditeobjekte zu sehen sind. 

Der Bodenwert wurde bereits beim Sachwertverfahren ermittelt und zur 

weiteren Berechnung herangezogen. 

 

4.1.  Mieten 
 

Grundsätzlich darf bei Mietpreisen angemerkt werden, dass diese nachhaltig 

und längerfristig erzielbar sein müssen und daher insgesamt nicht zu hoch 

angesetzt werden dürfen. Weiters gilt es das MRG zu beachten und prüfen. 

Weiters sind auch für leerstehende oder eigengenutzte Räumlichkeiten fiktive 

Nettomieten zur Berechnung anzusetzen. Ebenso für den Gesamtmietpreis von 

Belang sind die Nebenkosten wie Betriebs- und Heizkosten. 

In der Regel kann für kleine Einheiten ein höherer Mietzins angesetzt und 

verlangt werden als für große Wohnungen. 

Aufgrund der Entwicklungen am Immobilienmarkt ist die Nachfrage nach 

Mietwohnungen stark angestiegen und sind auch für weniger gut ausgestattete 

Wohnungen, welche sich nicht in Toplagen befinden hohe Mietpreise zu 

erzielen. Insbesondere auf Kleinwohnungen trifft dies zu. 

 

Im Immobilienpreisspiegel 2024 der WKO: (2025 ist noch nicht erschienen) 

liegen die Preise für Mietwohnungen in Dornbirn, für welche die Obergrenze 

gem. § 16 Abs. 2 MRG nicht gelten für brauchbare Wohnungen bis 50 m² 

Wohnnutfläche in  

normaler Wohnlage bei € 10,41/m²,  

bei guter Wohnlage bei € 11,75,00/m²  

bei sehr guter Wohnlage bei 12,49/m². 
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Gemäß den Erfahrungen der SV bei Vermietungen kann angemerkt werden, 

dass die Mietpreise in allen Kategorien gestiegen sind, insbesondere bei 

Kleinwohnungen. 

 

4.2.  Wohneinheit Top W 2   
 

Im der SV übermittelten MV (welcher nicht unterfertigt ist und Mietbeginn und 

Mietende, wohl versehentlich, dasselbe Datum ausweisen) ist die Hauptmiete 

(die SV geht von Nettomiete zuzügl. 10% Ust aus) mit € 486,53 zuzüglich 

Betriebs- und Heizkosten angeführt.  

Diese ergibt einen rechnerischen Nettomietzins von rund € 17,40/m², zumal die 

Wohnnutzfläche rund 25,34 m² beträgt. Im MV ist die Fläche mit rund 29,00 m² 

angegeben. 

Dieser Mietpreis darf sicherlich als im obersten Bereich angesetzt gesehen 

werden, zumal die Wohnung über keinen modernen und zeitgemäßen Zustand 

und Ausstattung verfügt.  

Im Rahmen der gutachterlichen Vorsicht, Berücksichtigung von 

marktkonformen Mieten und dem Zustand der Wohnung setzt die SV daher 

rechnerisch fiktiv einen Mietzins in der Höhe von € 14,00/m² an und ergibt sich 

somit rechnerisch fiktiv ein Nettomietzins von € 354,76. 

 

Der Kapitalisierungszinsfuß wird von der unterfertigten SV mit 3,5 % angesetzt. 

Dieser Wert entspricht der Marktlage für derartige Objekte, denn das Kriterium 

für die Höhe des Kapitalisierungszinssatzes ist das Risiko, welchem der Ertrag 

aus dem Realbesitz unterworfen ist. Im Allgemeinen bewegen sich die 

Zinssätze für Mietwohnhäuser und Wohn- und Geschäftshäuser zwischen  

2,0 % und 5,5 %. Die SV setzt den Zinssatz mit großer gutachterlicher Vorsicht 

an. Der von der unterfertigten SV gewählte Zinssatz entspricht auch der 

Empfehlung des Hauptverbandes der allgemein gerichtlich beeideten 

Sachverständigen. 
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Somit ergibt sich rechnerisch Folgendes: 

 

Ermittlung des Verkehrswertes im Ertragswertverfahren 

Bodenwertanteil für Miteigentumsanteile lt. Grundbuch  € 31.400,00 

Ableitung Jahresreinertrag 

Miete pro Monat    € 354,76 
Jahresrohertrag € 354,67 x 12 Mon.  € 4.257,12 
abzgl. Mietausfall, Bewirtsch., 
Instandhaltung ca. 15 %  € 638,56 

Jahresreinertrag         € 3.618,56 

abzgl. Verzinsung des Bodenwertes  3,5 % des BW € 1.099,00 
Reinertrag der baulichen Anlagen     € 2.519,56 
x Vervielfältiger laut Tabelle  20,84 (RND 38 J, Zins 3,5 %) € 52.507,63 
zzgl. Bodenwert     € 31.400,00 

Ertragswert         € 83.907,63 

Ertragswert rechnerisch gerundet         € 83.900,00 
 

 

 

Die Ermittlung des Zwischenwertes im Ertragswertverfahren ergibt somit zum 

Bewertungszeitpunkt für Top W 2 gerundet einen Betrag von 

 

€ 83.900,00 

 

4.3.  Wohneinheit Top W 53 
 

Die bewertungsgegenständliche Top W 53 war zum Zeitpunkt des 

Lokalaugenscheins und nach Angaben der Parteien und Parteienvertretern vor 

Ort bestandsfrei.  

Für eigengenutzte oder leerstehende Einheiten wird im Rahmen der 

Ertragswertberechnung ein fiktiver, marktkonformer Mietzins rechnerisch 

angesetzt. 

Die SV zieht daher für die Fläche von rund 20,79 m², gerundet mit 21,00 m² 

eine rechnerisch fiktive Nettomiete von € 14,00/m² heran.  

Die SV erachtet diese Miete für vertretbar, in Anlehnung an das Oben gesagte 

und die stärke Nachfrage nach kleineren leistbaren Mieteinheiten. 
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Der Kapitalisierungszinsfuß wird von der unterfertigten SV mit 3,5 % angesetzt. 

Dieser Wert entspricht der Marktlage für derartige Objekte, denn das Kriterium 

für die Höhe des Kapitalisierungszinssatzes ist das Risiko, welchem der Ertrag 

aus dem Realbesitz unterworfen ist. Im Allgemeinen bewegen sich die 

Zinssätze für Mietwohnhäuser und Wohn- und Geschäftshäuser zwischen  

2,0 % und 5,5 %. Die SV setzt den Zinssatz mit großer gutachterlicher Vorsicht 

an. Der von der unterfertigten SV gewählte Zinssatz entspricht auch der 

Empfehlung des Hauptverbandes der allgemein gerichtlich beeideten 

Sachverständigen. 

 

Somit ergibt sich rechnerisch Folgendes: 

Ermittlung des Verkehrswertes im Ertragswertverfahren 

Bodenwertanteil für Miteigentumsanteile lt. Grundbuch  € 27.220,00 

Ableitung Jahresreinertrag 

Miete pro Monat    € 294,00 
Jahresrohertrag € 294,0 x 12 Mon  € 3.528,00 
abzgl. Mietausfall, Bewirtsch., 
Instandhaltung ca. 15 %  € 529,20 

Jahresreinertrag         € 2.998,80 

abzgl. Verzinsung des Bodenwertes  3,5 % des BW € 952,70 
Reinertrag der baulichen Anlagen     € 2.046,10 

x Vervielfältiger laut Tabelle  20,84 (RND 38 J, Zins 3,5 %) € 42.640,72 
zzgl. Bodenwert     € 27.220,00 

Ertragswert         € 69.860,72 

Ertragswert rechnerisch gerundet         € 69.860,00 
 

 

 

Die Ermittlung des Zwischenwertes im Ertragswertverfahren ergibt somit zum 

Bewertungszeitpunkt für Top W 53 gerundet einen Betrag von 

 

€ 69.860,00 

 

Verkehrswert: 

Bei den beiden bewertungsgegenständlichen Objekten Top W 2 und Top W 53 

handelt es sich in erste Linie um Renditeobjekte. Die SV zieht daher den 

Ertragswert als Verkehrswert heran. Der Sachwert dient informativen Zwecken. 
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Nach gängiger Lehre wird keine Gewichtung der beiden ermitteln Werte im 

Sachwert- und Ertragswertverfahren mehr durchgeführt. 

 

Somit ergibt sich wie folgt: 

 

Verkehrswert der 30/2025 Anteilen mit denen WE an Top W 2 untrennbar 

verbunden ist beträgt somit € 83.900,00. 

Verkehrswert der 26/2025 Anteilen mit denen WE an Top W 53 untrennbar 

verbunden ist beträgt somit € 69.860,00. 

 

 

Marktanpassung: 

Die SV erachtet keine Anpassung an den Markt im gegenständlichen Fall für 

notwendig. 

 

5. Frage zum Erlös bei gemeinsamer oder getrennter Verwertung 

der beiden Einheiten Top W 2 und Top W 53 

 

Gemäß den Erfahrungswerten der SV ergeben sich bei getrennter oder 

gemeinsamer Verwertung der beiden Wohneinheiten Top W 2 und Top W 53 

keine nennenswerten Unterschiede im Erlös.  

Kleinwohnungen lassen sich einzeln gut verwerten. 
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VERGLEICHSWERTE 

 

Im Zusammenhang mit den nachstehend aufgelisteten Vergleichspreisen 

besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es handelt sich dabei lediglich um 

eine Auswahl zu Vergleichszwecken. Neubauten erzielen in der Regel höhere 

Verkaufspreise. 

 

Grundstücke: 

TZ 2207/2024: Verkauf der Liegenschaft in EZ 8969 KG 92001, Grundstück in 

6850 Dornbirn, GST-Fläche: 1.719,00 m², Flächenwidmung: BW Baufläche 

Wohngebiet, Kaufpreis: € 405.000,00, Kaufpreis/m²: € 1.500,00. 

 

TZ 3308/2024: Verkauf der Liegenschaft in EZ 7455 KG 92001, Grundstück in 

6850 Dornbirn, Ziehrerweg 15, GST-Fläche: 597,00 m², Flächenwidmung: BW 

Baufläche Wohngebiet, Kaufpreis: € 570.000,00, Kaufpreis/m²: € 954,77. 

 

TZ 4225/2023: Verkauf der Liegenschaft in EZ 11648 KG 92001, Grundstück in 

6850 Dornbirn, GST-Fläche: 613,00 m², Flächenwidmung: BW Baufläche 

Wohngebiet, Kaufpreis: € 707.500,00, Kaufpreis/m²: € 1.154,15. 

 

TZ 3/2025: Verkauf der Liegenschaft in EZ 9712 KG 92001, Grundstück in 6850 

Dornbirn, GST-Fläche: 731,00 m², Flächenwidmung: BW Baufläche 

Wohngebiet, Kaufpreis: € 680.000,00, Kaufpreis/m²: € 930,23. 

 

Wohnungen: 

TZ 381/2024: Verkauf der Liegenschaft in EZ 15523 KG 92001, Wohnung in 

6850 Dornbirn, Nutzfläche: 59,00 m², Flächenwidmung: BM Baufläche 

Mischgebiet, Kaufpreis: € 325.000,00,  
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TZ 413/2024: Verkauf der Liegenschaft in EZ 10811 KG 92001, Wohnung in 

6850 Dornbirn, Nutzfläche: 36,86 m², Flächenwidmung: BK Baufläche 

Kerngebiet, Kaufpreis: € 173.000,00,  

 

TZ 520/2025: Verkauf der Liegenschaft in EZ 2359 KG 92001 Dornbirn, 

Wohnung in 6850 Dornbirn, Kreuzgasse, Nutzfläche: 42,83 m², 

Flächenwidmung: BK Baufläche Kerngebiet, Kaufpreis: € 274.000,00,  

 

TZ 927/2025: Verkauf der Liegenschaft in EZ 10825 KG 92001, Wohnung in 

6850 Dornbirn, Sandgasse, Nutzfläche: 42,00 m², Flächenwidmung: BW 

Baufläche Mischgebiet, Kaufpreis: € 180.000,00,  

 

TZ 5116/2024 Verkauf der Liegenschaft in EZ 2359, KG 92001, Wohnung in 

6850 Dornbirn, Riedgasse, Nutzfläche: 56,03 m², Flächenwidmung: BW 

Baufläche Kerngebiet, Kaufpreis: € 345.000,00,  

 

TZ 198/2025: Verkauf der Liegenschaft in EZ 2359 KG 92001, Wohnung in 

6850 Dornbirn, Riedgasse, Nutzfläche: 42,86 m², Flächenwidmung: BK 

Baufläche Kerngebiet, Kaufpreis: € 292.000,00,  
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IV. ZUSAMMENSTELLUNG 
 

 

Die Sachverständige erachtet vor dem Hintergrund des ihr bekannten und 

kontinuierlich beobachteten Realitätenmarktes für den nachstehend ermittelten 

Wert keine weiteren Zu- oder Abschläge zur Anpassung an den Verkehrswert 

für erforderlich. 

 

 

Der Verkehrswert der Liegenschaft EZ 11018 KG 92001 Dornbirn beträgt 

zum Bewertungsstichtag für  

30/2025 Anteile, mit welchen Wohnungseigentum an der Wohnung  

Top W 2 verbunden ist       €  83.900,00 

(in Worten: Dreiundsechzigtausendneunhundert) 

26/2025 Anteile, mit welchen Wohnungseigentum an der Wohnung  

Top W 53 verbunden ist      €  69.860,00 

(in Worten: Neunundsechzigtausendachthundertsechzig) 

 
 
Die allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige 

 
 
Mag. iur. Sabine Lässer    Bregenz, am 21.03.2025 

 
 
 
1 Ausfertigung an den Auftraggeber 
1 Ausfertigung für die unterfertigte SV zur Ablage 
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V. ANLAGEN MIT VERZEICHNIS 
 

 

➢ Planunterlagen  

➢ Optionsvertrag vom 15.03.1973 

➢ Baugrundlagenbestimmung der Stadt Dornbirn vom 22.03.1973 

➢ Baubeschreibung Arch. DI Hans Burtscher vom 22.05.1973 

➢ Schreiben der BWB vom 04.06.1973 / Bauvolumen Terrassenhaus 

➢ Schreiben des Arch. DI Hans Burtscher vom 18.06.1973 / Baueingabe 

Austauschpläne 

➢ Bescheid des Amtes der Stadt Dornbirn, Zl. III-149/Bau/73 vom 

30.07.1973 / Abbruch des Hauses 

➢ Bescheid des Amtes der Stadt Dornbirn, Zl. III-147/Bau/1973 vom 

30.08.1973 / Baubewilligung für den Neubau eines Wohnblockes 

➢ Bescheid des Amtes der Stadt Dornbirn, Zl. III-147/Bau/1973 vom 

19.10.1973 / Bewilligung von Vorarbeiten 

➢ Bescheid des Amtes der Stadt Dornbirn, Zl. III-147/Bau/1973 vom 

31.10.1973 / Aufschiebende Wirkung der Berufung gegen die 

Baubewilligung 

➢ Bescheid des Amtes der Stadt Dornbirn, Zl. III-147/Bau/1973 vom 

02.11.1973 / Abweisung Berufungsantrag 

➢ Bescheid des Amtes der Stadt Dornbirn, Zl. III-147/Bau/73 vom 

23.11.1973 / Berichtigung 

➢ Parifizierung BM Gebhard Kalb zu Msch 6/74 

➢ Nachtrag zur Parifizierung des BM Gerhard Kalb vom 11.03.1974, TZ 

3933/74 

➢ Festigkeitsberechnung für den Aufzug 1974 

➢ Kauf- und Wohnungseigentumsvertrag vom 24.06.1974 

➢ Schreiben der Vorarlberger Gasgesellschaft vom 22.08.1974 / 

Ölfeuerungsanlage samt technischer Beschreibung 



 
 

EZ 11018 KG 92001 Dornbirn, Top W 2 und Top W 53 
Grabenweg 3-3b, 6850 Dornbirn zu 25 E 2389/24f BG Dornbirn 

 

 

 Mag. iur. Sabine Lässer Seite 60 
 

 

➢ Bescheid des Amtes der Stadt Dornbirn, Zl. III-147/Bau/73 vom 

10.11.1975 / Benützungsbewilligung 

➢ Bauansuchen Fa. Schwarz Energietechnik vom 27.05.2015 / Errichtung 

einer Solaranlage 

➢ Stellungnahme des Amtssachverständigen der Stadt Dornbirn vom 

26.06.2015 / Anbringung einer Solaranlage 

➢ Bescheid der Stadt Dornbirn, Zl. d131.9-219/2015-1-8 vom 20.07.2015 / 

Anbringung einer Solaranlage 

➢ Kaufvertrag zu TZ 385/2019 vom 19.10.2018 

➢ Energieausweis des Gerhard Bohle vom 18.02.2022 

➢ E-Mail der Stadt Dornbirn, Stadt- und Verkehrsplanung, Philipp Bechter 

vom 03.03.2025 / Diverses mit SV 

➢ § 14 V-RPG – Jusline 

➢ Protokolle der Eigentümerversammlungen vom 15.05.2019, 14.06.2023 

und 07.11.2024 

➢ Eigentümervorschreibungen der Immo Plus 

ImmobilienverwaltungsGmbH vom 01.01.2025 für Wohnung Top W 2 und 

Top W 53 

➢ Mail Stadt Dornbirn, Abgaben vom 06.03.2025 / Einheitswert und 

Grundsteuermessbetrag  

➢ E-Mail der Immoplus ImmobilienverwaltungsGmbH vom 11.03.2025 / 

Diverses – SV 

➢ Mietvertrag Top W 2 (nicht unterfertigt) 
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➢ Planunterlagen  

 

Top W 2 und Top W 53 im EG 
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➢ Optionsvertrag vom 15.03.1973 
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➢ Baugrundlagenbestimmung der Stadt Dornbirn vom 22.03.1973 
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➢ Baubeschreibung Arch. DI Hans Burtscher vom 22.05.1973 
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➢ Schreiben der BWB vom 04.06.1973 / Bauvolumen Terrassenhaus 
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➢ Schreiben des Arch. DI Hans Burtscher vom 18.06.1973 / Baueingabe 

Austauschpläne 
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➢ Bescheid des Amtes der Stadt Dornbirn, Zl. III-149/Bau/73 vom 

30.07.1973 / Abbruch des Hauses 
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➢ Bescheid des Amtes der Stadt Dornbirn, Zl. III-147/Bau/1973 vom 

30.08.1973 / Baubewilligung für den Neubau eines Wohnblockes 
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➢ Bescheid des Amtes der Stadt Dornbirn, Zl. III-147/Bau/1973 vom 

19.10.1973 / Bewilligung von Vorarbeiten 
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➢ Bescheid des Amtes der Stadt Dornbirn, Zl. III-147/Bau/1973 vom 

31.10.1973 / Aufschiebende Wirkung der Berufung gegen die 

Baubewilligung 
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➢ Bescheid des Amtes der Stadt Dornbirn, Zl. III-147/Bau/1973 vom 

02.11.1973 / Abweisung Berufungsantrag 
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➢ Bescheid des Amtes der Stadt Dornbirn, Zl. III-147/Bau/73 vom 

23.11.1973 / Berichtigung 
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➢ Parifizierung BM Gebhard Kalb zu Msch 6/74 
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➢ Nachtrag zur Parifizierung des BM Gerhard Kalb vom 11.03.1974, TZ 

3933/74 
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➢ Festigkeitsberechnung für den Aufzug 1974 
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➢ Kauf- und Wohnungseigentumsvertrag vom 24.06.1974 
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Schreiben der Vorarlberger Gasgesellschaft vom 22.08.1974 / 

Ölfeuerungsanlage samt technischer Beschreibung 

 

 

  



 
 

EZ 11018 KG 92001 Dornbirn, Top W 2 und Top W 53 
Grabenweg 3-3b, 6850 Dornbirn zu 25 E 2389/24f BG Dornbirn 

 

 

 Mag. iur. Sabine Lässer Seite 137 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

EZ 11018 KG 92001 Dornbirn, Top W 2 und Top W 53 
Grabenweg 3-3b, 6850 Dornbirn zu 25 E 2389/24f BG Dornbirn 

 

 

 Mag. iur. Sabine Lässer Seite 138 
 

 

 

➢ Bescheid des Amtes der Stadt Dornbirn, Zl. III-147/Bau/73 vom 

10.11.1975 / Benützungsbewilligung 
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➢ Bauansuchen Fa. Schwarz Energietechnik vom 27.05.2015 / Errichtung 

einer Solaranlage 
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➢ Stellungnahme des Amtssachverständigen der Stadt Dornbirn vom 

26.06.2015 / Anbringung einer Solaranlage 
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➢ Kaufvertrag zu TZ 385/2019 vom 19.10.2018 

 

 
  



 
 

EZ 11018 KG 92001 Dornbirn, Top W 2 und Top W 53 
Grabenweg 3-3b, 6850 Dornbirn zu 25 E 2389/24f BG Dornbirn 

 

 

 Mag. iur. Sabine Lässer Seite 143 
 

 

 

 
  



 
 

EZ 11018 KG 92001 Dornbirn, Top W 2 und Top W 53 
Grabenweg 3-3b, 6850 Dornbirn zu 25 E 2389/24f BG Dornbirn 

 

 

 Mag. iur. Sabine Lässer Seite 144 
 

 

 

 
  



 
 

EZ 11018 KG 92001 Dornbirn, Top W 2 und Top W 53 
Grabenweg 3-3b, 6850 Dornbirn zu 25 E 2389/24f BG Dornbirn 

 

 

 Mag. iur. Sabine Lässer Seite 145 
 

 

 

 
  



 
 

EZ 11018 KG 92001 Dornbirn, Top W 2 und Top W 53 
Grabenweg 3-3b, 6850 Dornbirn zu 25 E 2389/24f BG Dornbirn 

 

 

 Mag. iur. Sabine Lässer Seite 146 
 

 

 

 
  



 
 

EZ 11018 KG 92001 Dornbirn, Top W 2 und Top W 53 
Grabenweg 3-3b, 6850 Dornbirn zu 25 E 2389/24f BG Dornbirn 

 

 

 Mag. iur. Sabine Lässer Seite 147 
 

 

 

 
  



 
 

EZ 11018 KG 92001 Dornbirn, Top W 2 und Top W 53 
Grabenweg 3-3b, 6850 Dornbirn zu 25 E 2389/24f BG Dornbirn 

 

 

 Mag. iur. Sabine Lässer Seite 148 
 

 

 

 
  



 
 

EZ 11018 KG 92001 Dornbirn, Top W 2 und Top W 53 
Grabenweg 3-3b, 6850 Dornbirn zu 25 E 2389/24f BG Dornbirn 

 

 

 Mag. iur. Sabine Lässer Seite 149 
 

 

 

 
  



 
 

EZ 11018 KG 92001 Dornbirn, Top W 2 und Top W 53 
Grabenweg 3-3b, 6850 Dornbirn zu 25 E 2389/24f BG Dornbirn 

 

 

 Mag. iur. Sabine Lässer Seite 150 
 

 

 

 
  



 
 

EZ 11018 KG 92001 Dornbirn, Top W 2 und Top W 53 
Grabenweg 3-3b, 6850 Dornbirn zu 25 E 2389/24f BG Dornbirn 

 

 

 Mag. iur. Sabine Lässer Seite 151 
 

 

 

 
  



 
 

EZ 11018 KG 92001 Dornbirn, Top W 2 und Top W 53 
Grabenweg 3-3b, 6850 Dornbirn zu 25 E 2389/24f BG Dornbirn 

 

 

 Mag. iur. Sabine Lässer Seite 152 
 

 

 

 
  



 
 

EZ 11018 KG 92001 Dornbirn, Top W 2 und Top W 53 
Grabenweg 3-3b, 6850 Dornbirn zu 25 E 2389/24f BG Dornbirn 

 

 

 Mag. iur. Sabine Lässer Seite 153 
 

 

 

 



 
 

EZ 11018 KG 92001 Dornbirn, Top W 2 und Top W 53 
Grabenweg 3-3b, 6850 Dornbirn zu 25 E 2389/24f BG Dornbirn 

 

 

 Mag. iur. Sabine Lässer Seite 154 
 

 

 

➢ Energieausweis des Gerhard Bohle vom 18.02.2022 
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➢ Bescheid der Stadt Dornbirn, Zl. d131.9-219/2015-1-8 vom 20.07.2015 / 

Anbringung einer Solaranlage 
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➢ E-Mail der Stadt Dornbirn, Stadt- und Verkehrsplanung, Philipp Bechter 

vom 03.03.2025 / Diverses 
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➢ Mail Stadt Dornbirn, Abgaben vom 06.03.2025 / Einheitswert und 

Grundsteuermessbetrag  
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➢ Protokolle der Eigentümerversammlungen vom 15.05.2019, 14.06.2023 

und 07.11.2024 
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➢ Eigentümervorschreibungen der Immo Plus 

ImmobilienverwaltungsGmbH vom 01.01.2025 für Wohnung Top W 2 und 

Top W 53 
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➢ E-Mail der Immoplus ImmobilienverwaltungsGmbH vom 11.03.2025 / 

Diverses 
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M I E T V E R T R A G  

 

abgeschlossen zwischen 

 

Frau Mag. Jekaterina Czubin 

wohnhaft in Grabenweg 3/17, 6850 Dornbirn 

 

(im Folgenden kurz der "Vermieter") 

 

einerseits, und  

 

Herrn Mohamoud Ahmed Ahmed 

wohnhaft in Grabenweg 3/2, 6850 Dornbirn 

 

(im Folgenden kurz der "Mieter") 

 

(im Folgenden Vermieter und Mieter gemeinsam die "Vertragsparteien" oder einzeln die 

"Vertragspartei") 

 

wie folgt: 

 

1. Mietgegenstand 

 

1.1. Gegenstand dieses Vertrags ist die Wohnung Top Nr. 2 im Haus in Grabenweg 3 

(„Mietgegenstand“). Der Mietgegenstand hat eine Nutzfläche von 29 m² und besteht 

aus nachstehenden Zimmern: 1 Zimmer/Küche/Bad 

Der Mieter hat den Mietgegenstand eingehend besichtigt und übernimmt diesen im 

besichtigten Zustand.
 
 

 

1.2. Mitvermietet werden die Kellerabteile/der Kellerabteil (Nr. 2)  

 

Der Mietgegenstand darf vom Mieter ausschließlich für Wohnzwecke verwendet 

werden. Eine Änderung des Verwendungszweckes ist nur mit vorheriger schriftlicher 

Zustimmung des Vermieters zulässig. 

 

2. Mietdauer  

 

 

Variante 2: Befristet 

 

 

Das Mietverhältnis beginnt am 01.04.2024, wird befristet auf 3 Jahre abgeschlossen und 

endet sohin am 01.04.2024, ohne dass es einer weiteren Kündigung bedarf. Der Mieter ist 

berechtigt, nach Ablauf eines Jahres das Mietverhältnis gemäß § 29 Abs 2 MRG jeweils zum 

Monatsletzten gerichtlich oder schriftlich unter Einhaltung einer dreimonatigen 

Kündigungsfrist zu kündigen. 
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Eine Kündigung seitens des Vermieters ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes gemäß 

§ 30 MRG möglich. Die Parteien vereinbaren gemäß § 30 Abs 2 Z 13 MRG als für den 

Vermieter wichtiger und bedeutsamer Kündigungsgrund insbesondere: 

 

• die Nichtleistung des Mietzinses (qualitativer Zahlungsverzug);  

• das Vorliegen eines Eigenbedarfs des Vermieters; 

 

 

 

4. Mietzins und Zahlungsmodalitäten 

 

 

4.1. Der Mietzins ist wie folgt zusammengestellt: 

➢ Hauptmietzins                                                                         EUR 486,53 

➢ anteilige Betriebskosten                                                               EUR 59,25 

➢ Heiz- und Warmwasserkosten                                                     EUR 65,00 

 

➢ Insgesamt EUR 610,78 

 

4.2. Der gesamte Mietzins gemäß 3.1 ist monatlich im Vornhinein unaufgefordert bis 

spätestens am dreizehnten Tag eines jeden Monats auf nachstehendes Bankkonto 

spesen- und abzugsfrei zu entrichten: Raiffeisenbank im Rheintal, Kontoinhaberin: 

Jekaterina Czubin  IBAN: AT44 3742 0000 0019 2187 

Für die Rechtzeitigkeit dieser Zahlung ist das Datum des Einlangens am Bankkonto 

des Vermieters maßgebend. 

 

5. Wertsicherung 

 

Es wird die Wertbeständigkeit des monatlich zu bezahlenden Hauptmietzinses nach 

Maßgabe der in den §§ 5 und 6 Richtwertgesetz vorgesehenen Wertsicherung der 

Richtwerte vereinbart, wobei Ausgangsbasis der im Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses geltende Richtwert ist. Die durch die Wertsicherung eingetretene 

Erhöhung des Mietzinses wird dem Mieter schriftlich spätestens 14 Tage vor dem 

Zinszahlungstermin bekannt gegeben. 

 

 

6. Instandhaltung  

 

6.1. Der Mieter hat den Mietgegenstand in ordnungsgemäßem Zustand übernommen. Bei 

Beendigung des Mietverhältnisses hat der Mieter den Mietgegenstand – abgesehen von 

Abnutzung aufgrund des vertragsmäßigen Gebrauches des Mietgegenstandes – in 

einem gleich guten Zustand dem Vermieter zurückzustellen. 
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6.2. Die Erhaltungspflicht des Vermieters gemäß § 1096 ABGB wird einvernehmlich 

ausgeschlossen. Die Pflicht des Mieters zur Instandhaltung des Mietgegenstandes 

erstreckt sich sohin auf alle Maßnahmen, die nicht in die Erhaltungspflicht des 

Vermieters gemäß §3 MRG fallen. 

 

6.3. Der Mieter verpflichtet sich gemäß § 8 Abs 1 MRG, den Mietgegenstand und dessen 

Einrichtung, insbesondere die Wasser- und Stromleitung und sanitäre Anlagen so zu 

warten und so instand zu halten, dass dem Vermieter und den anderen Bewohner des 

Hauses hierdurch keine Nachteile erwachsen. 

 

 

6.4. Kommt der Mieter seiner Verpflichtungen gemäß Punkt 6.3 nicht nach, so ist der 

Vermieter gemäß § 8 Abs 2 MRG berechtigt, sämtliche notwendigen Wartungs- und 

Instandhaltungsarbeiten auf Kosten des Mieters durchführen zu lassen. Der Mieter ist 

dabei zur vollständigen Schad- und klagloshaltung des Vermieters verpflichtet. 

 

6.5. Der Vermieter ist verantwortlich für die Behebung von ernsten Schäden des Hauses 

oder die Beseitigung einer erheblichen Gesundheitsgefährdung. Stellt der Mieter einen 

ernsten Schaden des Hauses oder eine erhebliche Gesundheitsgefährdung fest, so hat er 

hiervon den Vermieter unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

 

 

7. Haftung 

 

7.1. Der Mieter haftet dem Vermieter für sämtliche Schäden am Mietgegenstand – dabei 

insbesondere auch die übermäßige Abnutzung – die er oder sonstige Personen, für die 

er einzustehen hat, schuldhaft verursacht haben. Der Vermieter kann hierdurch 

unbedingt notwendig gewordene Reparaturarbeiten auf Kosten des Mieters durchführen 

lassen.  

 

8. Benützung 

 

8.1. Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand und auch die allgemeinen Teile des 

Hauses schonend und pfleglich zu behandeln.  

 

8.2. Der Mieter verpflichtet sich zur Einhaltung der Hausordnung, der diesem Vertrag 

beigeschlossen ist und ein integraler Bestandteil dieses Vertrages bildet. 

 

 

9. Betreten des Mietgegenstandes 
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9.1. Der Mieter hat das Betreten des Mietgegenstandes durch den Vermieter oder die von 

diesen beauftragten Personen aus wichtigen Gründen zu gestatten und die 

Durchführung von Arbeiten im Mietgegenstand nach Maßgabe des § 8 Abs 2 und 

3 MRG zuzulassen. Bei Gefahr in Verzug sind der Vermieter und von diesen 

beauftragten Personen berechtigt, den Mietgegenstand jederzeit – auch in Abwesenheit 

des Mieters – zu betreten. 

 

9.2. Der Vermieter ist überdies berechtigt, den Mietgegenstand im Falle der 

Vertragsbeendigung oder der Veräußerung des Mietgegenstandes gemeinsam mit Miet- 

bzw Kaufinteressenten zur Besichtigung zu betreten, dies jedoch nach rechtzeitiger 

Terminvereinbarung mit dem Mieter  

 

10. Beendigung des Mietverhältnisses 

Bei Beendigung des Mietverhältnisses – aus welchem Grund auch – ist der 

Mietgegenstand samt allfälligen mitvermieteten Gegenständen und Einrichtungen 

sowie auch allen übergebenen Schlüsseln besenrein und geräumt von Fahrnissen dem 

Vermieter zurückzustellen. Für diese Rückgabe ist ein entsprechendes 

Übernahmeprotokoll zu erstellen.  

 

 

Dornbirn, 01.04.2024 

 

 

 

  ___________________________   _________________________  

 Mag. Jekaterina Czubin                                                           Mohamoud Ahmed Ahmed 

 Vermieterin                                                                               Mieter 

 

 

 

 


